
  Vertrag über die Überlassung eines Appartements 
� Gilt als Rechnung 

 
 

Zwischen Name   ________XXXXXXXXXXXXXX__________________________________________ 
 
 
  Appartement ________XXXXXXX______________________________ 
  Zahlung     ___________XXXXXXX___________________ 

     Ausweis - Nr. _________XXXXXXX____________________     
     Kreditkarten –Nr. mit Gültigkeitsdatum  ____XXXXXXX______________________          

 
und dem  Boardinghouse Residenz am Treppchen 

  Kirchstr. 8 
   50996 Köln 
 Tel. 0221-3579844 / Fax 0221-3579843 
 

wird folgender Vertrag geschlossen 
  
 
                                           § 1 - Appartement – 
 

    1.  Dem Gast     ______________XXXXXXXXX___________________________________    wird 
         Appartement______________XXXXXXXXX______________________________________ (voll möbliert ) 
         zum vorübergehenden Gebrauch überlassen. 
                    
2.  Beide Vertragspartner vereinbaren, dass  __1__ Person (-en) in dem oben bezeichneten Appartement  

       wohnen wird.( Laut Buchungsbestätigung Boardinghouse Consulting) 
 
3.  Der Gast verpflichtet sich, bei einer Wohndauer von mehr als 60 Tagen dem Boardinghouse in den ersten  

       sechs (6) Tagen eine amtliche Meldebestätigung vorzulegen ( Zweitwohnsitz ). 
 
                                                                    § 2 - Zeit – 
 
    Das Appartement wird dem Gast vom________________ bis zum _____________________ 
    (x Monat / x Woche / x Tag ) zur Nutzung  überlassen. - mit Option auf Verlängerung 
 
                                                             § 3 - Kündigungsrecht - 
 
    Das Boardighouse ist berechtigt den Vertrag fristlos zu kündigen, wen 

a.)  der Gast bzw. Der Vertragspartner in Zahlungsrückstand ist. 
b.)  der Gast gegen die Hausordnung verstößt. 
c.)  das Appartement vom Gast gewerblich genutzt wird. 

 
                                                                  § 4 - Preise - 
 
Der Gesamtbruttopreis laut Liste  für das Appartement beträgt Euro____XXX_____ pro Monat, Euro____XXX___
pro Verlängerungswoche.  In diesem Preis ist die Mehrwertsteuer und Kulturförderabgabe enthalten. 

 
 

 
 
Dieser Vertrag enthält 
  
� täglich Reinigung mit Handtuchwechsel ( zwischen Mo + Fr ) auch der Kitchenette. 
� Bereitstellung von Geschirr und Accessoires laut Inventarliste.                                 
 



 
 
 
Zusätzlich werden berechnet : 
 
� 1 Garagenstellplatz Euro____165,00____/ Monat oder Euro___15,00___/Tag  
� 1 für Endreinigung ( incl. Kitchenette ) einmalig  Euro _______XXXXX___________ 
 
Der Betrag ( siehe Rechnung ) ist im voraus zu zahlen, spätestens jedoch bis 3. Tag des laufenden Monats. 
 
                                                              § 5 - Tierhaltung - 
 
Die Tierhaltung ist dem Gast nicht gestattet.   
 
 
 
 
                                                    § 6 - Waschen im Appartement - 
 
Der Gast hat die Möglichkeit, die Waschmaschine und den Trockner im Keller des Hauses gegen  
Münzgebühr in Anspruch zu nehmen. Das Waschen in den Zimmern sowie das Trocknen von  
Wäschestücken ist dem Gast, auch auf dem Balkon oder der Terrasse, untersagt. 
 
                                                § 7 - Veränderungen im Appartement - 
 
Veränderungen  an den Räumen oder Möbelstücken, wie z.B. das Bohren von Löchern, um Gegenstände 
aufzuhängen und das Einschlagen von Nägeln o.ä. sind dem Gast nicht gestattet. 
 
                                                          § 8 - Geräte des Gastes - 
 
Aus feuerpolizeilichen  Gründen dürfen keine zusätzlichen Geräte, wie z.B. Tauchsieder, Kochplatten, 
Heizöfen o.ä. im Appartement aufgestellt werden. 
 
                                                         § 9 - Haftung des Gastes - 
 
Der Vertragspartner des Boardinghouses - gegebenenfalls die unterzeichnende Firma - haftet für die  
Zahlung des vertraglich vereinbarten Betrages und die vom Gast im Bereich des Boardinghouses  
verursachten Schäden. 
 
                                                  § 10 - Haftung des Boardinghouses - 
 
Die Haftung für das Abhandenkommen, die Zerstörung und dir Beschädigung von eingebrachten  
Sachen richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.  
 
                                                                § 11 - Mängel -   
 
Bei Übernahme des Appartements sind auf beiliegender Übernahmeerklärung alle Mängel festzuhalten.  
Sollte der Gast nach Übernahme noch optische oder technische Mängel feststellen, so kann er diese bis 
24 Uhr des Tages nach Übernahme des Appartements dem Boardinghouse melden. Danach 
kann das Boardinghouse Mängelerklärungen nicht mehr akzeptieren. 

 
                                                           
 
 

 
 

§ 12 - Sicherheitsleistungen - 



 
Der Vertragspartner hinterlegt beim Boardinghouse eine Sicherheitsleistung von Euro_______XXXX_________  
Diese Sicherung erhält der Vertragspartner nach Auszug des Gastes, nach beanstandungsfreier  
Abnahme des Appartements durch  das Boardinghouse und Begleichung der Extrarechnung des Gastes  
unverzinst zurück. 
 
   
                                                                   § 13 - Tresor - 
 
In jedem Appartement wird ein Tresor unentgeltlich unter Ausschluss der Haftung 
des Boardinghouses zur Verfügung gestellt. 
 
                                                         § 14 - Änderung des Vertrages - 
 
Nebenabsprachen, Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sind nur wirksam,  
wenn sie schriftlich vereinbart wurde. 
Das gleiche gilt für Zusagen, Zustimmungen, Verzicht und Vergleiche aller Art. 
 
 
                                                         § 15 - Sonstige Vereinbarungen - 
  
Siehe  Zusatzvereinbarungen 
Die Extrakosten wie Telefonkosten, oder DSL Nutzung werden separat berechnet.  
Die Rechnung wir dem Gast monatlich auf das Appartement gelegt.  Die Kosten für den DSL-Anschluss betragen 50,
Euro pro Monat, welcher auf Wunsch freigeschaltet werden kann. 
 
                                                 § 16 - Die Hausordnung - 
 
Das Aufstellen von Gegenständen, insbesondere von Fahrrädern, Kinderwagen usw.  
auf Vorplätzen, Gängen und Treppen ist nicht erlaubt. 
Die Fenster müssen bei Sturm, Regen oder Schnee geschlossen werden. 
Der Hausmüll ist zerkleinert in die aufgestellte Mülltonne zu leeren. Es ist dafür Sorge zu tragen, 
daß nichts auf den Treppen und Fluren, dem Eingang und an dem Platz an dem die Tonne aufgestellt ist, 
verschüttet.                                                                                                             
Der Gast ist gehalten, mit der gesamten Energie sparsam umzugehen.  
Jeder Schaden an den Ver- und Entsorgungsleitungen ist sofort dem Boardinghouse zu melden. 
Das Waschen von Fahrzeugen ist untersagt. 
Blumenkästen, Blumentöpfe und Blumen dürfen nicht vor die Fenster gestellt werden. 
Aus dem Fenster darf nichts geschüttet, gegossen oder geworfen werden. 
Die Gäste sind gehalten, alles zu unterlassen, was ein ruhiges und friedliches Zusammenleben stören könnte. 
Insbesondere sind Lärmen, lautes Betreiben von Tonanlagen und Türenschlagen zu vermeiden. 
Unbedingte Ruhe ist von 13 - 15 Uhr sowie von 20 - 7 Uhr einzuhalten. 
Beim Betreiben von Tonanlagen und Geräten  des Gastes dürfen andere Gäste nicht beeinträchtigt werden. 
Es ist untersagt auf dem Balkon oder der Terrasse zu grillen oder sonst Feuer zu machen. 
Ebenso ist es untersagt den Balkon als Abstellraum zu nutzen. 
Änderungen und Erklärungen behält sich das Boardinghouse vor.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Köln, den _________XXXXXXXXX____                                                                                                                                                                     
 
            Boardinghouse Residenz am Treppchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 _____________XXXXXXX________________ 
                                              ( Vertragspartner - Unterschrift / Stempel ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            __________________________________________ 
             (Vertragspartner Gast – Unterschrift) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   Sparkasse Köln Bonn    -  BLZ 370 501 98  -  Konto 100 310 26 29 



                      
 

 
 
 

Zusatzvereinbarungen 
Langzeit - Mietvereinbarungen 

 
 
 
Zusatzleistungen werden , wie in unseren Preislisten genannt berechnet. 
 
Der Vertrag ist gültig, wenn der unterschriebene Vertrag dem Boardinghouse vor oder bei Anreise 
vorliegt und die geforderte Sicherheitsleistung sowie die erste Monatsmiete geleistet  wurde. 
 
Ohne gültigen Langzeit - Mietvertrag behält sich das Boardinghouse die Berechnung des regulären  
Zimmerpreises laut Preisliste vor. 
 
Verlängerungstage werden mit Euro__XXX___ pro Tag inkl. Stellplatz in Rechnung gestellt. Bei einer Verlängerung 
von mehr als drei Tagen gilt der Preis einer Verlängerungswoche. 
 
Monatspauschalen sind nicht reduktionsfähig. 
 
Das Boardinghouse ist an seine Preisangaben bis zu maximal 180 Tage gebunden. Liegen zwischen 
Bestellung und Anreise mehr als 180 Tage, behält sich Boardinghouse eine Preisänderung vor. 
 
Übersteigt die Verschmutzung des Appartements den üblichen Rahmen, ist der Vermieter berechtigt, den 
Reinigungsmodus zu ändern sowie sind die Kosten der Endreinigung anzupassen. 
 
Die Nutzung des Appartements durch eine im Vertrag nicht genannte Person muß dem Vermieter 
schriftlich mitgeteilt werden.  
Der Gast hat eine Kündigungsfrist von 21 Tagen vor Vertragende, welche dem Boardinghouse 
schriftlich  
mitzuteilen ist. Kündigt der Gast nicht, so verlängert sich der bestehende Vertag um einen weiteren Monat. 
 
Im Falle von Renovierungsarbeiten ist ein kurzfristiger Appartementwechsel, auch in ein kleineres 
Appartement, statthaft. Hierbei entstehender Aufwand durch den Umzug wird vom Boardinghouse getragen. 
 
Haus-, Wohnungs- und Garagenschlüssel bleiben Eigentum des Vermieters. Missbrauch oder Verlust und 
daraus entstehender Schaden für den Vermieter gehen zu Lasten des Mieters. 
 
Weiterhin gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
 
 
 
 
_______XXXXXXXXXXX______________          Köln, den ________XXXXXXX________
Unterschrift Vertragspartner (Gast)   
 
 


